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QUALITÄTSGEPRÜFTES 
ANGEL-TOURISTENBÜRO

Ein „Qualitätsgeprüftes Angel-Touristenbüro“ bietet neben einer 
hochwertigen Informations- und Servicequalität eine persönliche 
Vor-Ort-Betreuung und Vermittlung relevanter Angelangebote.

Pflichtkriterien:

·  Bei Touristinformationen: Das Touristenbüro ist mit der  
i-Marke – dem deutschlandweiten und einheitlichen Qualitäts- 
siegel für Touristinformationen vom Deutschen Tourismus- 
verband e. V. (DTV) – ausgezeichnet und verfügt damit  
über eine entsprechende Informations- und Servicequalität.  
Bei Reisemittlern/-veranstaltern: Pflichtkriterium entfällt.

·  Das Touristenbüro sieht den Angeltourismus als bedeutenden  
Teil seiner Arbeit an und adressiert demzufolge mit seinem  
Marketing zielgerichtet Angler (z. B. Imagebroschüre, Internet).

·  Das Touristenbüro verkauft selbst oder unterstützt beim Kauf 
einer Angelkarte bzw. beim Erwerb des Touristenfischerei- 
scheins für das Angeln in Mecklenburg-Vorpommern.

·  Im Touristenbüro ist stets ein Mitarbeiter verfügbar, der ein- 
schlägige Kenntnisse über die örtlichen, rechtlichen Angel- 
regelungen und die angeltouristische Infrastruktur besitzt  
und dies durch eine schriftliche Übersicht nachweisen kann.

·  Das Touristenbüro stellt bei Bedarf den Kontakt zu Angelguides, 
Bootsverleihern, Angelgeschäften oder Unterkünften in der 
Umgebung her.

ANSPRECHPARTNER

Haben Sie Fragen zum Qualitätssiegel „Angelurlaub MV -  
Geprüfte Qualität“ oder möchten Sie sich zertifizieren lassen? 
Dann kontaktieren Sie uns unter:

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Projektmanagement Landtourismus
Konrad-Zuse-Straße 2 · 18057 Rostock
Tel. 0381 4030634 · s.hippauf@auf-nach-mv.de 
Weitere Informationen unter www.tmv.de/qualitaet-angeln
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WAS IST DAS QUALITÄTSSIEGEL 
„ANGELURLAUB MV - GEPRÜFTE QUALITÄT“?

Das Qualitätssiegel „Angelurlaub MV - Geprüfte 
Qualität“ nach den Kriterien des Tourismusver-
bandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. zeichnet 
Anbieter im Angeltourismus aus, die die Vor-
stellungen und Wünsche der Angelurlauber in 
besonderem Maße erfüllen und dem Gast einen 
ausgezeichneten Angelurlaub in Mecklenburg-Vorpommern 
bieten. Die Zertifizierung bringt die Servicequalität zum Ausdruck 
und dient als Wegweiser für den Gast. 

Wer kann sich zertifizieren lassen?

•  Qualitätsgeprüfte Angel-Unterkunft wie z. B.  
Ferienwohnungen/Ferienhäuser, Hotels, Ferienparks, Pensionen, 
Gasthöfe, Campingplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

•  Qualitätsgeprüftes Angel-Touristenbüro wie z. B.  
Touristinformationen, Kurverwaltungen, Tourismuszentren

WIE KANN ICH MICH ZERTIFIZIEREN LASSEN?

Um das Qualitätslogo zu erhalten, erfüllen die Betriebe die  
Pflichtkriterien des jeweiligen Prüfkataloges vollständig. Die  
Zertifizierung ist drei Jahre lang gültig und kann nach erneuter 
Überprüfung der Pflichtkriterien beliebig oft verlängert werden. 
Die zertifizierten Anbieter erhalten zur Bewerbung des Qualitäts- 
logos eine Urkunde und auf Wunsch eine Plakette. Zusätzlich  
werden die Partner auf der Website www.auf-nach-mv.de/angeln 
für den Gast gekennzeichnet.

Die Zertifizierung kostet 29 € (ohne Plakette), 79 € (mit Plakette).

QUALITÄTSGEPRÜFTE ANGEL-UNTERKUNFT

Unterkünfte, die als „Qualitätsgeprüfte Angel-Unterkunft“  
ausgezeichnet sind, befinden sich im schlüssigen Zusammenhang 
mit einem Gewässer. Ein gepflegter Gesamteindruck und eine 
nachgewiesene Ausstattungsqualität sind selbstverständlich. 

Pflichtkriterien:

·  Die Unterkunft macht einen gepflegten Gesamteindruck und weist 
eine gültige Klassifizierung durch ein unabhängiges Prüfsystem auf.

·  Die Anlage befindet sich im schlüssigen Zusammenhang  
mit einem Gewässer, das bequem zu erreichen ist.

·  Der Anbieter hat Kenntnisse über den Erwerb einer  
Angelkarte und des Touristenfischereischeins für das Angeln  
in Mecklenburg-Vorpommern.

·  In der Unterkunft ist stets ein Mitarbeiter verfügbar, der einschlägige 
Kenntnisse über die örtlichen, rechtlichen Angelregelungen und  
die angeltouristische Infrastruktur besitzt und dies durch eine  
schriftliche Übersicht nachweisen kann.

·  In der Unterkunft gibt es ausreichende und abschließbare 
Räumlichkeiten zur Aufbewahrung der Angelausrüstung und  
einen Trockenraum für die Anglerbekleidung.

·  In der Unterkunft gibt es einen Filetierplatz für das Ausnehmen  
des gefangenen Fisches mit regelmäßig geleerten Abfallbehältern.

·  In der Unterkunft gibt es für den Gast separate Kühl- und  
Gefriermöglichkeiten zur Aufbewahrung des gefangenen Fisches.

·  In der Unterkunft gibt es die Möglichkeit, den Fisch direkt  
zuzubereiten.

·  Die Unterkunft bietet die Vermietung von Booten an, die Möglichkeit, 
das eigene Boot zu parken oder stellt den Kontakt zu  
Bootsvermietern in der Nähe her.

·  Die Unterkunft stellt bei Bedarf den Kontakt zu Angelguides  
oder Angelgeschäften in der Umgebung her.

·  Das Unternehmen adressiert mit seinem Marketing 
zielgerichtet Angler (z. B. Hausprospekt, Internet).

·  Bei Verpflegungsangebot: Die Unterkunft bietet an Angler- 
bedürfnisse angepasste Mahlzeiten (z. B. sehr frühes Frühstück)  
oder die Mitnahme von Lunchpaketen an.


